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Zielvereinbarung

Das Ergebnis des Gespräches wird in einem 
Vertrag festgehalten, der „Zielvereinbarung“. 
Die Zielvereinbarung besteht aus dem allge-
meinen Teil I  und dem individuellen Teil II. 
Teil II wird im Anschluss an das Gespräch mit 
Ihnen gemeinsam ausgefüllt. 

Die Zielvereinbarung ist ein Vertrag, der für 
beide Seiten bindend ist. Sie ist zugleich Ihr 
Bewilligungsbescheid, in dem die Einzelheiten 
Ihres Persönlichen Budgets vereinbart sind.

Ein Muster der Zielvereinbarung wird Ihnen 
zeitnah nach Eingang Ihres Antrages beim 
LWL zugesandt. Sie können die Zielverein-
barung auch im Internet unter www.lwl.org 
abrufen.

Erhalten Sie Leistungen vom LWL, benötigt 
der LWL Ihre aktuelle Bankverbindung. 
Bringen Sie diese bitte zum Gespräch mit. 

Budgetassistenz

Manchmal werden Sie für das Persönliche 
Budget Beratung gebrauchen. Beratungsan-
gebote werden von zahlreichen Vereinen und 
Selbsthilfegruppen kostenlos angeboten. 
Entstehen dennoch Beratungskosten,  sind 
diese Kosten aus dem Gesamtbudget zu 
bestreiten.

Entlohnung 
von Hilfskräften

Stellen Sie im Rahmen eines Persönlichen 
Budgets Personen ein, sind Sie ein Arbeit-
geber. Ihre Beschäftigten sind grundsätzlich 
steuer- und versicherungspfl ichtig und 
müssen von Ihnen über die Krankenkasse 
bzw. das Finanzamt gemeldet werden. 
Minijobs mit einer mtl. vereinbarten Ent-
lohnung von bis zu 400,00 € sind bei der 
 Mini-Job-Zentrale der Knappschaft
(Tel. 0 80 00 20 05 04) zu melden.

Haben Sie weitere Fragen 
zu diesem Thema?

Auskünfte erhalten Sie bei den Ihnen 
 bekannten Mitarbeitern des LWL.

Als Ansprechpartner für 
allgemeine Fragen stehen Ihnen 
beim LWL zur Verfügung:

Torsten Tegge
Telefon: 02 51/5 91-59 02
E-Mail: torsten.tegge@lwl.org

Eveline Puttins
Telefon: 02 51/5 91-57 66
E-Mail: eveline.puttins@lwl.org

LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Der LWL informiert

Selbstbestimmtes Leben
für behinderte Menschen

Wege zum
Persönlichen 
Budget
Ein Leitfaden für Personen, 

die ein Persönliches Budget durch 

den LWL erhalten möchten.



Persönliches Budget, 
was ist das?

Keine neue Sozialhilfeleistung, sondern eine 
zusätzliche Form, die Ansprüche behinder-
ter Menschen zu erfüllen. 

Der behinderte Mensch erhält die ihm 
zustehenden Leistungen für den Ausgleich 
seiner Behinderung direkt und besorgt sich 
die notwendige Unterstützung von Diensten, 
Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen 
selbst.

Welche Leistungen 
können als Persönliches 
Budget erbracht werden?

Alle Teilhabeleistungen, die einer fl exiblen 
Gestaltung zugänglich sind, sowie Leistun-
gen der Krankenkassen und der Pfl egekas-
sen.

Die Leistungen des LWL (z. B. in betreuten 
Wohnformen, für die Teilhabe am Arbeits-
leben) sind, mit Ausnahme einmaliger Hilfen 
wie z. B. Hilfsmittel, alle budgetfähig.

Das Persönliche Budget darf jedoch nicht 
teurer sein, als wenn der LWL alle notwen-
digen Hilfen direkt bezahlen würde.

Was ist zu tun, damit 
Leistungen als 
Persönliches Budget 
erbracht werden?

•  Abwägen, welche Hilfen im Rahmen 
eines Persönlichen Budgets erbracht 
werden sollen.

•  Überlegen, wie das Persönliche Budget 
konkret aussehen soll; wer soll die Hilfe 
wie leisten?

•  Kalkulieren, welche Kosten voraus-
sichtlich entstehen werden.

•  Schriftlichen Antrag stellen bei der 
LWL-Behindertenhilfe Westfalen auf 
Leistungen in Form eines Persönlichen 
Budgets.

Wie wird der Antrag 
bearbeitet?

Ihr Antrag wird von speziellen Fachkräften 
des LWL, den Hilfeplanern bearbeitet. Ihr 
zuständiger Hilfeplaner oder Ihre zustän dige 
Hilfeplanerin möchte Sie kennenlernen und 
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen 
und Sie zu einem Gespräch  einladen. Der 
Ort und der Termin werden mit Ihnen 
vereinbart. Lange Anfahrtswege entstehen 
nicht, da das Gespräch in der Nähe Ihres 
Wohnortes stattfi ndet. Zum Gespräch 
können Sie eine Person Ihres Vertrauens 
mitbringen.  

Im Gespräch schildern Sie, welche Hilfen 
und Unterstützung Sie benötigen und wie 
Ihnen das Persönliche Budget dabei helfen 
soll. Ein kleiner Teil der Hilfen, die Sie 
benötigen, soll zur Qualitätssicherung durch 
professionelle Dienste erbracht werden. 
Hierzu sind spezielle Unterlagen auszu-
füllen, die diesen Diensten vorliegen. 
Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Anbieter 
auf, der diesen Teil der Hilfe leisten soll, und 
füllen Sie mit diesem zusammen die Unterla-
gen aus. Der Anbieter sendet dem LWL die 
Unterlagen direkt zu.


